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Mit Gesetz vom 24. April 20151, das zum 
1. Mai 2015 in Kraft getreten ist, wurden 
mehrere Maßnahmen zur Förderung 

der Gleichstellung der Geschlechter im Gesell-
schaftsrecht und im öffentlichen Dienst einge-
führt, die über das bisherige Instrumentarium 
der Frauenförderung hinausgehen. Damit wur-
den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD für die 18. Wahlpe-

riode des Bundestags vom 16. Dezember 2013 
umgesetzt 

Hier sollen die Vorschriften dargestellt wer-
den, die das Gesellschaftsrecht betreffen. Dar-
über hinaus enthält das Gesetz Vorschriften, die 
den öffentlichen Dienst des Bundes betreffen und 
ähnlich wie im Gesellschaftsrecht bestimmte Ge-
schlechterquoten vorgeben und die Festlegung 
von Zielgrößen vorschreiben.

1 Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst vom 24. April 2015, BGBl I, 642, im Folgenden: „Teilhabe-Gesetz“.
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I. Inhalt der Regelung
Ziel der gesellschaftsrechtlichen Regelungen 

des Teilhabe-Gesetzes ist es, die Unterrepräsen-
tation der Frauen in den Führungspositionen der 
Privatwirtschaft auszugleichen. In der amtlichen Be-
gründung des Regierungsentwurfs wird ein starkes 
Ungleichgewicht der Geschlechterverteilung zu Un-
gunsten der Frauen in solchen Führungspositionen 
festgestellt2. Das Gesetz führt bestimmte Instrumen-
te ein, um den Frauenanteil zu erhöhen (s.u. 2—4).

1. Anwendungsbereich
Das Gesetz betrifft nur Gesellschaften, die 

entweder an einer Börse notiert sind oder die der 
sogenannten paritätischen unternehmerischen 
Mitbestimmung unterliegen.

Für eine Börsennotierung kommen unter den 
inländischen Rechtsformen nur die Aktiengesell-
schaft (AG) und die Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (KGaA) in Betracht. Dazu kommt die unions-
rechtliche Rechtsform der Societas Europaea (SE).

Unternehmerische Mitbestimmung besteht im 
Wesentlichen darin, dass ein Teil der Mitglieder 
des Aufsichtsrats durch die Arbeitnehmerschaft 
bestimmt werden. Paritätische Mitbestimmung 
bedeutet, dass dieselbe Zahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern durch die Aktionäre und die Arbeit-
nehmerschaft bestimmt wird. Sie wurde zunächst 
für bestimmte Kategorien aus dem Bereich der 
Schwerindustrie eingeführt (durch das Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetz von 1951). Später 
wurde sie durch das Mitbestimmungsgesetz von 
1976 auf AG und KGaA ausgedehnt, die bestimm-
te Größengrenzen überschreiten.

2. Geschlechterquote für den Aufsichtsrat
Nach § 96 Abs. 2 AktG n.F. setzt sich in Gesell-

schaften, die sowohl börsennotiert als auch pari-
tätisch mitbestimmt sind, der Aufsichtsrat zu min-
destens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % 
aus Männern zusammen. Die Vorschrift bestimmt 
weiter, dass diese Anforderung grundsätzlich für 
den Aufsichtsrat insgesamt gilt. Fordert aber ent-
weder die Arbeitnehmerseite oder die Kapital-
eignerseite die getrennte Erfüllung der Quote, so 
muss die Quote getrennt von beiden Seiten erfüllt 
werden. Die Regelung gilt ab 1. Januar 2016 für 
neue Ernennungen.

3. Zielquoten für den Frauenanteil für 
Vorstand und Aufsichtsrat
Für Gesellschaften, die entweder börsenno-

tiert oder paritätisch mitbestimmt sind, statuiert 
das Gesetz die Pflicht, Zielquoten für den Frau-
enanteil festzulegen: 

Gem. § 111 Abs. 5 AktG n.F. legt der Aufsichtsrat 
für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vor-
stand Zielgrößen fest. Liegt der Frauenanteil bei 
Festlegung der Zielgrößen unter 30 %, so dürfen 
die Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil nicht 
mehr unterschreiten. Es sind Fristen von höchstens 
fünf Jahren für die Erreichung der Zielgrößen fest-
zulegen. Die Zielgrößen für den Aufsichtsrat müs-
sen dann nicht festgelegt werden, wenn für diesen 
bereits die Pflichtquote nach § 96 Abs. 2 AktG gilt.

Gem. § 76 Abs. 4 AktG n.F. legt zusätzlich der 
Vorstand für den Frauenanteil in den beiden Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen 
fest. Auch hier gilt, dass der Frauenanteil die Ziel-
größen den jeweils erreichten Anteil nicht mehr 
unterschreiten dürfen, wenn der erreichte Frau-
enanteil unter 30 % liegt. Auch hier müssen Fris-
ten von höchstens fünf Jahren für die Erreichung 
der Zielgrößen festgelegt werden.

Die Zielquoten waren gem. Art. 25 Abs. 1 S. 1 
EGAktG n.F. erstmals zum 30. September 2015 
festzusetzen 

4. Berichtspflichten über Erreichung  
der Zielgrößen
Nach § 289a Abs. 2 Nr. 4, 5 HGB müssen die be-

troffenen Gesellschaften, sofern sie aufgrund einer 
Börsennotierung ihrer Aktien oder anderer Wert-
papiere zur Abgabe einer Erklärung zur Unterneh-
mensführung nach § 289a Abs. 1 HGB verpflichtet 
sind, sich auch über die Erreichung der Zielgrößen 
für den Frauenanteil nach § 76, 111 AktG und die 
Erfüllung der Geschlechterquote nach § 96 AktG 
berichten und bei Nichterreichung der jeweiligen 
Kennziffern die Gründe dafür angeben.

II. Gleichberechtigung und Gleichstellung
Das Teilhabe-Gesetz ist eines der jüngsten Bei-

spiele für rechtliche Maßnahmen der Gleichstel-
lungspolitik. Gleichstellung der Geschlechter hat 
zum einen ihre Wurzel im Gleichheitssatz, steht 

2 Bundestags-Drucksache 18/3784 vom 20. Januar 2015, abrufbar unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/18/037/1803784.pdf (zuletzt angesehen: 23. Mai 2016).
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aber zum anderen auch in einem Spannungsver-
hältnis zu ihm. Das Grundgesetz sieht in Art. 3 
Abs. 1 vor: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich.“ Zusätzlich regelt Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG: 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Man 
kann sich fragen: warum reicht nicht die allgemei-
ne Regelung in Art. 3 Abs. 1 GG aus? Enthält sie 
nicht auch bereits das Gebot der Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen? In der Tat enthält 
Art. 3 Abs. 1 GG das Prinzip inhaltlicher Rechts-
gleichheit, d.h. er verbietet nicht nur die partielle 
Nichtanwendung von Rechtssätzen auf einzelne 
Personen, sondern er verlangt, dass Gleiches auch 
rechtlich gleich behandelt wird. Das bedeutet je-
doch nicht, dass alles unterschiedslos gleich zu 
behandeln wäre, sondern dass das, was gleich ist, 
auch gleich behandelt werden muss: verboten ist 
eine ungleiche Regelung gleicher Sachverhalte3  
Nun gibt es auf der Welt keine zwei vollständig 
gleichen Sachverhalte. Rechtliche Regelungen 
abstrahieren vielmehr von den meisten Einzel-
heiten und greifen bestimmte Merkmale heraus, 
an die Rechtsfolgen geknüpft werden. Der Gleich-
heitsgrundsatz verlangt daher eine Entscheidung 
darüber, welche Sachverhalte wesentlich gleich 
sind. Gerade die Frage danach, inwieweit das Ge-
schlecht ein zulässiges oder gar gebotenes Kriteri-
um für Differenzierung ist, war gerade in der Zeit, 
in der das Grundgesetz entstand, in Bewegung. 
Das Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches von 1896 etwa wies Frau und Mann in der 
Ehe ganz unterschiedliche Rechte und Pflichten 
zu. Das Grundgesetz schließt nun in Art. 3 Abs. 2 
S. 1 GG grundsätzlich das Geschlecht als Differen-
zierungskriterium für rechtliche Regelungen aus. 
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung 
zunächst als Verbot der rechtlichen Ungleichbe-
handlung angesehen  Die Norm sollte aber nicht 
geeignet sein, gesellschaftliche Wirkungen der 
faktischen Ungleichheit der Geschlechter zu über-
winden. Später änderte das Bundesverfassungs-
gericht aber seine Auffassung und begann, in 
Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG auch ein Instrument dazu zu 
sehen, die faktische Gleichstellung der Geschlech-
ter durchzusetzen: der Gesetzgeber sollte danach 
auch berechtigt sein, faktische Nachteile, die typi-
scherweise Frauen treffen, durch begünstigende 
Regelungen auszugleichen 

Beispiel: Im Januar 1992 entschied das Bundes-
verfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit 
einer Regelung, nach der es verboten war, Arbei-
terinnen in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 
6 Uhr morgens zu beschäftigen4  Die Regelung 
wurde für verfassungswidrig erklärt, da sie gegen 
Art. 3 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 3 GG verstoße. Den 
Zweck des Gesetzes, Frauen vor gesundheitlichen 
Schäden durch Nachtarbeit zu schützen, erkannte 
das Gericht nicht an. Regelungen, die zwischen den 
Geschlechtern differenzieren, seien nur zulässig, 
soweit sie zur Lösung von Problemen, die ihrer Na-
tur nach nur entweder bei Männern oder bei Frau-
en auftreten können, zwingend erforderlich seien. 
Dieses Erfordernis sei beim Nachtarbeitsverbot 
aber nicht erfüllt. Es gebe keine Nachweise dafür, 
dass Frauen aufgrund ihrer Konstitution weniger 
zur Nachtarbeit geeignet seien. Soweit Nachtarbeit 
sie jedoch wegen Hausarbeit und Kindererziehung 
stärker belaste, beruhe dies auf einer sozialen 
Rollenverteilung und stelle kein geschlechtsspe-
zifisches Merkmal dar. Das Nachtarbeitsverbot 
schließe damit Frauen ungerechtfertigt von dem 
Wettbewerb um die betroffenen Stellen aus.

Im Jahr 1994 fügte der Gesetzgeber Art. 3 Abs. 2 
einen neuen Satz 2 an, der lautet: „Der Staat för-
dert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Diese 
Formel stellte einen Kompromiss dar. Das Wort 
„Gleichstellung“ wurde bewusst nicht aufgenom-
men. Ohne ausdrückliche Antwort blieb die Frage, 
ob und inwieweit Regelungen zulässig sind, die auf 
die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter 
dadurch hinwirken, dass ein Geschlecht gegenüber 
dem anderen bevorzugt wird. Die Anforderungen 
an solche Differenzierungen nach Geschlecht zur 
Erreichung der Gleichstellung wurden in mehreren 
Gerichtsverfahren nach und nach herausgearbei-
tet. Zu Geschlechterquoten im öffentlichen Dienst 
entschied der Europäische Gerichtshof, dass es 
zwar unzulässig sei, feste Quoten für Geschlech-
teranteile festzulegen, dass aber eine Regelung, 
nach der bei gleicher Qualifikation Frauen zu be-
vorzugen seien, dann zulässig sei, wenn sei eine 
Öffnungsklausel enthalte, nach der dennoch der 
Mann eingestellt werden könne, wenn dies die be-
sonderen Umstände des Einzelfalles verlangten.

3 Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Auflage 1999.
4 BVerfGE 85, 191.
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Grundlage für diese Entscheidungen ist u.a. 
Art. 157 Abs. 4 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (bzw. des Vorgängervor-
schrift im Vertrag über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft). Nach dieser Vorschrift 
„hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung 
die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung 
der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Ge-
schlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Aus-
gleich von Benachteiligungen in der beruflichen 
Laufbahn spezifische Vergünstigungen beizube-
halten oder zu beschließen.“

Damit ist einer der Kritikpunkte gegenüber 
dem Teilhabe-Gesetz angesprochen: In der Li-
teratur wird häufig vorgetragen, die „harte“ 
Geschlechterquote für den Aufsichtsrat in Ge-
sellschaften, die sowohl börsennotiert als auch 
paritätisch mitbestimmt sind, verstoße gegen 
Europarecht und gleichzeitig auch gegen deut-
sches Verfassungsrecht. Hier fehle es gerade an 
einer Öffnungsklausel, die es erlaube, aufgrund 
der Umstände des Einzelfalls Ausnahmen von der 
Quote zuzulassen5. Zwar bezieht sich die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs bisher 
auf Geschlechterquoten im öffentlichen Dienst. 
Jedoch spricht einiges dafür, dass sie auch auf die 
Privatwirtschaft übertragen werden kann, da bei-
de Bereiche von Art. 157 AEUV sowie Art. 23 der 
Europäischen Grundrechtecharta erfasst werden.

III.  Schluss
Das Teilhabe-Gesetz musste Vorgaben aus dem 

Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD um-
setzen, die eher politisch als rechtlich exakt gefasst 
waren. Die Verfasser des Programms mögen von ei-
nem weit verbreiteten Gefühl des Ungenügens an 
den bisherigen Erfolgen der Gleichstellungspolitik 
motiviert gewesen sein. Gleichzeitig wird an dem 
Gesetz jedoch auch deutlich, dass der Handlungs-
spielraum von Gleichstellungspolitik seinerseits auf 
rechtliche Grenzen stößt. Diese Grenzen sind nicht 
mehr allein durch autonomes deutsches Recht, 
sondern in großem Maße auch durch das Recht der 
Europäischen Union (und auch der Europäischen 
Menschenrechtskonvention) definiert.
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